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15. Umweltzonen
Klar ist, dass ein Oldtimer nicht die Abgas-Standards aktueller Modelle erfüllen kann.
Zwischen den 30er-, 50er-, 80er- Jahren und dem aktuellen Stand der Technik liegen
Welten. Deutlich relativiert wird dies allerdings dadurch, dass der aktive Fahranteil
der Oldtimer im Straßenverkehr vernachlässigbar gering ist: Sämtliche in Deutschland
zugelassenen Pkw legen pro Jahr über 625 Milliarden (!) Kilometer zurück. Dagegen
fallen die 422.213 mit H-Kennzeichen zugelassenen Pkw (Stichtag 1.1.2018) mit ihrer
durchschnittlichen Fahrleistung von nur 1.500 Kilometern pro Jahr kaum ins Gewicht.

15.1 Umweltzonen in Deutschland

Umweltzonen: Wer darf fahren und wer nicht?

Den Aspekt der geringen Fahrleistungen von 
Oldtimern hat der Gesetzgeber nach den Hin-
weisen von ADAC, VDA und ZDK in der „Plaket-
tenverordnung“ nachträglich berücksichtigt und 
entsprechende Ausnahmen geschaffen. Mit In-
krafttreten der „Ersten Verordnung zur Ände-
rung der Verordnung zur Kennzeichnung der 
Kraftfahrzeuge mit geringem Beitrag zur Schad-
stoffbelastung“ am 8. Dezember 2007 gilt eine 
generelle Ausnahmeregelung für Oldtimer (ge-
mäß § 2 Nr. 22 der Fahrzeug-Zulassungsver-
ordnung), die ein Kennzeichen nach § 9 Abs.1 
(„H“-Kennzeichen) oder § 17 (rotes „07“-Kenn-
zeichen) der Fahrzeug- Zulassungsverordnung 
führen, sowie Fahrzeuge, die in einem anderen 
Mitgliedsstaat der EU, einer anderen Vertrags-
partei des Abkommens über den Europäischen 
Wirtschaftsraum oder der Türkei zugelassen 

sind, wenn sie gleichwertige Anforderungen er-
füllen.

Inwieweit man ein Auto ohne Oldtimer-Kenn-
zeichen in Umweltzonen fahren darf oder nicht, 
kann man bequem unter 
www.adac.de/umweltzonen
herausfinden. Dort sind die geltenden Beschrän-
kungen und Ausnahmeregelungen und Über-
sichtskarten zu den einzelnen Umweltzonen auf-
geführt sowie alle wichtigen Informationen rund 
um die Plakettenverordnung dargestellt.

Aufgrund der aktuellen Diskussion um die dro-
henden Fahrverbote für Diesel-Fahrzeuge auf-
grund hoher NOx-Belastungen in den Städten, 
ist derzeit noch nicht überschaubar, welche Aus-
wirkungen dies langfristig auf das „Automobile 
Kulturgut“ haben wird. Derzeit gibt es bereits 
einige Fahrverbote, die Sie online sehen können: 
www.adac.de/verkehr/abgas- 
diesel-fahrverbote/fahrverbote/
dieselfahrverbot-faq/

Von den Sperrungen sind betroffen:
• In den meisten Umweltzonen Dieselmodel- 
 le mit Abgas-Standard Euro 3 ohne
 Partikelfilter und schlechter.
• Benzinmodelle ohne geregelten Kataly -  
 sator. Mitte der 80er-Jahre kamen die
 ersten Modelle mit G-Kat auf den Markt.
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anderen Vertragspartei des Abkommens über 
den Europäischen Wirtschaftsraum oder der 
Türkei zugelassen sind, wenn sie gleichwertige 
Anforderungen erfüllen. 

Inwieweit man ein Auto ohne Oldtimer-Kenn-
zeichen in Umweltzonen fahren darf oder nicht, 
kann man bequem unter www.adac.de/umwelt-
zonen herausfinden. Dort sind die geltenden 
Beschränkungen und Ausnahmeregelungen und 
Übersichtskarten zu den einzelnen Umweltzonen 
aufgeführt sowie alle wichtigen Informationen 
rund um die Plakettenverordnung dargestellt. 
Aufgrund der aktuellen Diskussion um die 
drohenden Fahrverbote für Diesel-Fahrzeuge 
aufgrund hoher NOx-Belastungen in den 
Städten, ist derzeit noch nicht überschaubar, 
welche Auswirkungen dies auf das „Automobile 
Kulturgut“ haben wird. Es ist darauf zu achten, 
ob die bereits bestehenden Ausnahmeregelun-
gen für Oldtimer-Fahrzeuge in den Umweltzonen 
zur Anwendung kommen. 
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15.2 Umweltzonen in Europa
Im benachbarten Ausland (Benelux, Frankreich, Ös-
terreich, Schweiz sowie den östlichen Ländern) 
konnten die europäischen Oldtimer-Verbände Fahrt-
einschränkungen für Oldtimer seit Jahren erfolgreich 
verhindern. Aber nunmehr werden in den Städten 
zunehmend verschiedene Zufahrtsbeschränkungen 
bzw. -verbote eingerichtet. Teilweise ähneln diese 
Umweltzonen denen von Deutschland (z. B. CRIT’Air 
Frankreich), aber es gibt eine Reihe anderer Zu-
fahrtsbeschränkungen, die sich wie folgt einteilen:

• Umweltzonen zur Senkung der
 Schadstoffbelastung
• Stadtzufahrtsbeschränkungen zur Verkehrs-
 beruhigung
• Zeitlich begrenzte Zufahrtsmöglichkeiten
• Über Straßenmaut eingeschränkte Zufahrts-
 möglichkeiten

Wer mit dem Oldtimer in andere Länder reist, 
sollte sich im Vorfeld über die etwaigen Zu-
fahrtsbeschränkungen genauestens informieren. 
Im Rahmen des ADAC TourSets bietet der ADAC 
mit entsprechenden Länderinfos eine kompakte 
Übersicht zu den Besonderheiten der Verkehrs-
regelungen inkl. der Regelungen zu den Um-
weltzonen und etwaigen Mautkosten.
Im Internetauftritt des ADAC sind ebenfalls ent-
sprechende Infos hinterlegt:
www.adac.de/laenderinfo

Ausblick: Leitlinien für Städtische
Zugangsregelungen
Eine Arbeitsgruppe in der Europäischen Kommissi-
on verfasst Leitlinien bzw. Empfehlungen für die Ein-
führung Städtischer Zugangsregelungen. Der Oldti-
mer-Weltverband FIVA als auch 
die Historic Vehicle Group des 
Europäischen Parlaments ha-
ben das Thema auf der Agenda 
und konnten in Beratungen mit 
der Arbeitsgruppe auf die Not-
wendigkeit für Ausnahmerege-
lungen für historische Fahrzeu-
ge hinweisen.

Quelle:  
www.urbanaccessregulations.eu

15.3 FIVA Drivers 
Guide
Hinweise zum umweltbe-
wussten Umgang mit  
Oldtimern findet man auch 
in der Broschüre
„FIVA GUIDE - For  
responsible use of historic 
vehicles on today‘s  

roads“. Diesen können Sie auf 
den Seiten der FIVA downloa-
den. www.fiva.org/wp-content/
uploads/2019/08/FIVA_guide_
EN.pdf 
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